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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise der Zubereitung und des Unternehmens

Kisling - 1093

1.1. Produktidentifikator

CU03-D064-P00A-U9UGUFI:

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder der Zubereitung und Verwendungen, von denen 

abgeraten wird

Klebstoffe und Dichtstoffe

Verwendung des Stoffs/der Zubereitung

Es liegen keine Informationen vor.

Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.3. Einzelheiten zur Herstellerin, die das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Herstellerin

Kisling AGFirmenname:

Strasse: Motorenstrasse 102

Ort: CH-8620 Wetzikon

Telefon: +41 58 272 0 272

customerservice@kisling.comE-Mail:

Product ComplianceAnsprechpartner: +49 7940 5096 143Telefon:

E-Mail: compliance@kisling.com

www.kisling.comInternet:

Lieferantin

Firmenname: Kisling (Deutschland) GmbH

Salzstraße 15Strasse:

D-74676 NiedernhallOrt:

Telefon: +49 7940 50961 61

E-Mail: customerservice@kisling.com

Ansprechpartner: Telefon:Product Compliance +49 7940 5096 143

E-Mail: compliance@kisling.com

Internet: www.kisling.com

24 h Notrufnummer +1 872 5888271 (KAR) 

Tox Info Suisse: 145 / +41-44-2 51 51 51

1.4. Notrufnummer:

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder der Zubereitung

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Eye Irrit. 2; H319

Skin Sens. 1; H317

Aquatic Chronic 3; H412

Wortlaut der Gefahrenhinweise: siehe ABSCHNITT 16.

2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Hydroxypropylmethacrylat

Signalwort: Achtung
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Piktogramme:

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Gefahrenhinweise

P261 Einatmen von Dampf vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen .

Sicherheitshinweise

Kennzeichnung von Verpackungen bei einem Inhalt von nicht mehr als 125 ml

AchtungSignalwort:

Piktogramme:

H317-H412

Gefahrenhinweise

P261-P280-P333+P313-P362+P364

Sicherheitshinweise

Keine Daten verfügbar

2.3. Sonstige Gefahren

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Zubereitungen

Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen.
Chemische Charakterisierung

Relevante Bestandteile

AnteilStoffnameCAS-Nr.

EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

50 - < 100 %27813-02-1 Hydroxypropylmethacrylat

248-666-3

Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1; H319 H317

1 - < 5 %68084-48-0 Kupfer(2+)neodecanoat

268-439-2 01-2120784744-41

Acute Tox. 4, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H302 H400 H410

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.
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Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

AnteilStoffnameCAS-Nr. EG-Nr.

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

27813-02-1 248-666-3 50 - < 100 %Hydroxypropylmethacrylat

dermal:  LD50 = > 5000 mg/kg

68084-48-0 268-439-2 1 - < 5 %Kupfer(2+)neodecanoat

oral:  LD50 = 2066 mg/kg   Aquatic Acute 1; H400: M=10    

Aquatic Chronic 1; H410: M=1

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Massnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Massnahmen

Keine besonderen Vorsichtsmassnahmen erforderlich.

Allgemeine Hinweise

Für Frischluft sorgen. Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen.

Nach Einatmen

Behutsam mit viel Wasser und Seife waschen.  Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe 

hinzuziehen.

Nach Hautkontakt

Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen. 

Anschließend Augenarzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt

KEIN Erbrechen herbeiführen. Mund gründlich mit Wasser ausspülen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort Arzt 

anrufen.

Nach Verschlucken

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Reizend — Hautreizung und Augenschädigung 

Kann die Atemwege reizen. Atemnot.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: Massnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

alkoholbeständiger Schaum, Kohlendioxid (CO2), Trockenlöschmittel

Geeignete Löschmittel

Wasservollstrahl.

Ungeeignete Löschmittel

5.2. Besondere vom Stoff oder der Zubereitung ausgehende Gefahren

Gefährliche Verbrennungsprodukte, Im Dampfraum geschlossener Systeme können sich brennbare Dämpfe 

ansammeln.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemikalienschutzanzug tragen.

Löschmassnahmen auf die Umgebung abstimmen. Zum Schutz von Personen und zur Kühlung von Behältern im 

Gefahrenbereich Wassersprühstrahl einsetzen. Umgebung räumen.

Zusätzliche Hinweise

ABSCHNITT 6: Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
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6.1. Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 

Verfahren

Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 7 und 8.

Allgemeine Hinweise

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
6.2. Umweltschutzmassnahmen

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Flächenmässige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen oder Ölsperren). Verunreinigtes Waschwasser 

zurückhalten und entsorgen. Bei Gasaustritt oder bei Eindringen in Gewässer, Boden oder Kanalisation 

zuständige Behörden benachrichtigen.

Für Rückhaltung

Mit inertem Aufsaugmittel aufnehmen und als besonders überwachungsbedürftigen Abfall entsorgen.

Für Reinigung

In geschlossenen Behältern sammeln und zur Entsorgung bringen.

Weitere Angaben

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7

Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8

Entsorgung: siehe Abschnitt 13

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmassnahmen zur sicheren Handhabung

Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. 

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Personen, die an Hautsensibilisierungsproblemen, Asthma, 

Allergien, chronischen oder wiederholten Atemkrankheiten leiden, sollten bei keiner Verarbeitung eingesetzt 

werden, bei der dieses Gemisch gebraucht wird.

Hinweise zum sicheren Umgang

Dämpfe sind schwerer als Luft, sie breiten sich am Boden aus. Dämpfe können mit Luft ein explosives Gemisch 

bilden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Hautschutzplan erstellen und beachten! Vor den Pausen und 

bei Arbeitsende Hände und Gesicht gründlich waschen, ggf. duschen. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, 

rauchen, schnupfen.

Hinweise zu allgemeinen Hygienemassnahmen am Arbeitsplatz

Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. 

Behälter nicht mit Druck entleeren. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Weitere Angaben zur Handhabung

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Es sind keine besonderen Massnahmen erforderlich.

Zusammenlagerungshinweise

Es sind keine besonderen Massnahmen erforderlich.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

Lagerklasse: 10 (Brennbare Flüssigkeiten)

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter
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MAK-Werte (Art.50 Abs.3 der Verordnung über die Unfallverhütung (VUV, SR 832.30))

KategorieF/mlmg/m³ppmStoffCAS-Nr. HerkunftNotation

MAK-Wert 8 h50Methacrylsäure79-41-4 180 SSC

Kurzzeitgrenzwert100 360

DNEL-/DMEL-Werte

CAS-Nr. Stoff

DNEL Typ Expositionsweg Wirkung Wert

27813-02-1 Hydroxypropylmethacrylat

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 14,7 mg/m³

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 4,2 mg/kg KG/d

Private Verwenderin DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 4,35 mg/m³

Private Verwenderin DNEL, langzeitig dermal systemisch 2,5 mg/kg KG/d

Private Verwenderin DNEL, langzeitig oral systemisch 2,5 mg/kg KG/d

PNEC-Werte

StoffCAS-Nr.

Umweltkompartiment Wert

27813-02-1 Hydroxypropylmethacrylat

Süsswasser 0,904 mg/l

Süsswasser (intermittierende Freisetzung) 0,972 mg/l

Meerwasser 0,09 mg/l

Süsswassersediment 6,28 mg/kg

Meeressediment 6,28 mg/kg

Mikroorganismen in Kläranlagen 10 mg/l

Boden 0,727 mg/kg

68084-48-0 Kupfer(2+)neodecanoat

Süsswasser 0.04875 mg/l

Meerwasser 0.0325 mg/l

Süsswassersediment 543.75 mg/kg

Meeressediment 4225 mg/kg

Sekundärvergiftung 20 mg/kg

Mikroorganismen in Kläranlagen 1.44 mg/l

Boden 406.25 mg/kg

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Für ausreichende Belüftung und punktförmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen.

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Individuelle Schutzmassnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung

Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Augen-/Gesichtsschutz
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Schutzhandschuhe tragen. 

Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften des Materials sind zu berücksichtigen. 

NBR (Nitrilkautschuk)  0,4 mm, Durchbruchszeit: 480 min 

EN ISO 374 

Die Schutzhandschuhe sollen bei den ersten Abnutzungserscheinungen ersetzt werden . 

Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.

Handschutz

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Körperschutz

Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen.

Atemschutz

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

FlüssigAggregatzustand:

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Farbe: grün

charakteristischGeruch:

Geruchsschwelle: nicht bestimmt

nicht bestimmtSchmelzpunkt/Gefrierpunkt:

>200 °CSiedepunkt oder Siedebeginn und 

Siedebereich:

nicht anwendbarEntzündbarkeit:

nicht bestimmtUntere Explosionsgrenze:

nicht bestimmtObere Explosionsgrenze:

Flammpunkt: >100 °C

nicht bestimmtZündtemperatur:

nicht bestimmtZersetzungstemperatur:

pH-Wert: nicht bestimmt

nicht bestimmtKinematische Viskosität:

praktisch unlöslichWasserlöslichkeit:

Keine Daten verfügbar

Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln

Verteilungskoeffizient 

n-Oktanol/Wasser:

nicht bestimmt

nicht bestimmtDampfdruck:

1.03 g/cm³Dichte (bei 20 °C):

nicht bestimmtRelative Dichte:

Relative Dampfdichte: nicht bestimmt

9.2. Sonstige Angaben

Angaben über physikalische Gefahrenklassen

nicht explosionsgefährlich.

Explosionsgefahren

nicht bestimmt

Oxidierende Eigenschaften

Sonstige sicherheitstechnische Kenngrössen
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5 - 15 mPa·sDynamische Viskosität:

  (bei 25 °C)

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Es sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

10.2. Chemische Stabilität

Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch stabil.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung von reizenden Gasen und Dämpfen führen. 

Dämpfe können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden.

Es liegen keine Informationen vor.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Es liegen keine Informationen vor.

10.5. Unverträgliche Materialien

Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine Daten verfügbar

Weitere Angaben

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung

Keine Daten verfügbar

Akute Toxizität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

ATEmix berechnet

ATE (oral) > 5000 mg/kg; ATE (dermal) > 2000 mg/kg; ATE (inhalativ Dampf) > 20 mg/l; ATE (inhalativ 

Staub/Nebel) > 5 mg/l

BezeichnungCAS-Nr.

QuelleSpeziesDosisExpositionsweg Methode

27813-02-1 Hydroxypropylmethacrylat

KaninchenLD50 > 5000 

mg/kg

Study report (1982)dermal The test substance, 

as received, was hel

68084-48-0 Kupfer(2+)neodecanoat

RatteLD50 2066 

mg/kg

Study report (1977)oral OECD Guideline 401

Schwere Augenschädigung/Augenreizung: Verursacht schwere Augenreizung.

Ätzwirkung auf die Haut/Hautreizung: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Reiz- und Ätzwirkung

Sensibilisierende Wirkungen

Kann allergische Hautreaktionen verursachen. (Hydroxypropylmethacrylat)

Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen

Keimzellmutagenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Karzinogenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
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Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen

Keine Daten verfügbar

Keine Daten verfügbar

Spezifische Wirkungen im Tierversuch

Keine Daten verfügbar

Sonstige Angaben zu Prüfungen

Kann bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen gesundheitsschädlich sein.

Erfahrungen aus der Praxis

11.2. Angaben über sonstige Gefahren

Sonstige Angaben

Keine Daten verfügbar

Allgemeine Bemerkungen

Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
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CAS-Nr. Bezeichnung

[h] | [d]Aquatische Toxizität Dosis QuelleSpezies Methode

Hydroxypropylmethacrylat27813-02-1

Akute Fischtoxizität 96 h Study report 

(1997)

LC50 > 100 

mg/l

Oryzias latipes OECD Guideline 

203

Akute Algentoxizität 72 h REACh 

Registration 

Dossier

ErC50 > 97,2 

mg/l

Raphidocelis 

subcapitata

OECD Guideline 

201

Akute 

Crustaceatoxizität

48 h REACh 

Registration 

Dossier

EC50 > 143 

mg/l

Daphnia magna OECD Guideline 

202

Crustaceatoxizität NOEC 45,2 

mg/l

21 d Daphnia magna REACh 

Registration 

Dossier

OECD Guideline 

211

Kupfer(2+)neodecanoat68084-48-0

Akute Fischtoxizität 96 h Study report 

(1996)

LC50 0.193 

mg/l

Pimephales 

promelas

measurements 

were conducted 

by standard

Akute Algentoxizität 72 h Study report 

(1998)

ErC50 > 100 

mg/l

Raphidocelis 

subcapitata

OECD Guideline 

201

Akute 

Crustaceatoxizität

48 h Study report 

(1998)

EL50 > 1000 

mg/l

Daphnia magna OECD Guideline 

202

Fischtoxizität NOEC > 2.22 

mg/l

14 d Oncorhynchus mykiss Study report 

(2010)

other: OECD 305

NOEC 0.011 

mg/l

14 d other algae: Marine 

macroalgae Fucus 

vesiculosis

Study report 

(2006)

The study 

investigates the 

effects of di

Algentoxizität

Crustaceatoxizität NOEC 4.78 

mg/l

7 d Study report 

(1994)

EPA OTS 

797.1330

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Keine Daten verfügbar

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Keine Daten verfügbar

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

Log PowBezeichnungCAS-Nr.

27813-02-1 0,97Hydroxypropylmethacrylat

BCF

QuelleSpeziesBCFBezeichnungCAS-Nr.

68084-48-0 Kupfer(2+)neodecanoat < 225 Oncorhynchus mykiss Study report (2009)

Keine Daten verfügbar

12.4. Mobilität im Boden

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäss REACH, Anhang XIII.

Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da 

kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

12.7. Andere schädliche Wirkungen
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Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung

Entsorgung gemäss den behördlichen Vorschriften.

Abfallschlüssel - ungebrauchtes Produkt (SR 814.610.1, VeVA)

080409 Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung von Beschichtungen (Farben, Lacke, 

Email), Klebstoffen, Dichtmassen und Druckfarben; Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und 

Anwendung von Klebstoffen und Dichtmassen (einschliesslich wasserabweisender Materialien); 

Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösungsmittel oder andere gefährliche Stoffe 

enthalten; Sonderabfall

Abfallschlüssel - verbrauchtes Produkt (SR 814.610.1, VeVA)

Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung von Beschichtungen (Farben, Lacke, 

Email), Klebstoffen, Dichtmassen und Druckfarben; Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und 

Anwendung von Klebstoffen und Dichtmassen (einschliesslich wasserabweisender Materialien); 

Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösungsmittel oder andere gefährliche Stoffe 

enthalten; Sonderabfall

080409

Abfallschlüssel - ungereinigte Verpackung (SR 814.610.1, VeVA)

Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung von Beschichtungen (Farben, Lacke, 

Email), Klebstoffen, Dichtmassen und Druckfarben; Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und 

Anwendung von Klebstoffen und Dichtmassen (einschliesslich wasserabweisender Materialien); 

Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösungsmittel oder andere gefährliche Stoffe 

enthalten; Sonderabfall

080409

Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden . Entsorgung gemäss den 

behördlichen Vorschriften.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.2. Ordnungsgemässe 

UN-Versandbezeichnung:

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Binnenschiffstransport (ADN)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.2. Ordnungsgemässe 

UN-Versandbezeichnung:

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.2. Ordnungsgemässe 

UN-Versandbezeichnung:

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
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14.2. Ordnungsgemässe 

UN-Versandbezeichnung:

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.5. Umweltgefahren

NeinUMWELTGEFÄHRDEND: 

14.6. Besondere Vorsichtsmassnahmen für den Verwender

Es liegen keine Informationen vor.

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäss IMO-Instrumenten

nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff 

oder die Zubereitung

EU-Vorschriften

Verwendungsbeschränkungen (REACH, Anhang XVII):

Eintrag 3, Eintrag 75

Nationale Vorschriften

Beschäftigungsbeschränkungen nach dem Jugendarbeitsschutzverordnung, 

ArGV 5 (SR 822.115) beachten. Jugendliche in der beruflichen Grundbildung 

dürfen nur mit diesem Produkt arbeiten, wenn dies in der jeweiligen 

Bildungsverordnung zur Erreichung ihres Ausbildungszieles vorgesehen ist , 

die Voraussetzungen des Bildungsplans erfüllt sind und die geltenden 

Altersbeschränkungen eingehalten werden. Jugendliche, die keine 

berufliche Grundbildung absolvieren, dürfen nicht mit diesem Produkt 

arbeiten. Als Jugendliche gelten Arbeitnehmer beider Geschlechter bis zum 

vollendeten 18. Altersjahr.

Beschäftigungsbeschränkung:

VOC-Anteil (VOCV): < 3 %

Störfallverordnung, StFV: Unterliegt nicht der Störfallverordnung

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
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Abkürzungen und Akronyme

Acute Tox: Akute Toxizität

Eye Irrit: Augenreizung

Skin Sens: Sensibilisierung der Haut

Aquatic Acute: Akut gewässergefährdend

Aquatic Chronic: Chronisch gewässergefährdend

CLP: Classification, labelling and Packaging

REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals

GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals

UN: United Nations

CAS: Chemical Abstracts Service

DNEL: Derived No Effect Level

DMEL: Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

ATE: Acute toxicity estimate

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

LL50: Lethal loading, 50%

EL50: Effect loading, 50%

EC50: Effective Concentration 50%

ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate

NOEC: No Observed Effect Concentration

BCF: Bio-concentration factor

PBT: persistent, bioaccumulative, toxic

vPvB: very persistent, very bioaccumulative

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )

RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail

ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways 

(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation 

intérieures)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

EmS: Emergency Schedules

MFAG: Medical First Aid Guide

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships

IBC: Intermediate Bulk Container

VOC: Volatile Organic Compounds

SVHC: Substance of Very High Concern

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäss Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

[CLP]

EinstufungsverfahrenEinstufung

Eye Irrit. 2; H319 Berechnungsverfahren

Skin Sens. 1; H317 Berechnungsverfahren

Aquatic Chronic 3; H412 Berechnungsverfahren

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.
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H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei 

Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem 

Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die 

Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, 

vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem 

Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte 

neue Material übertragen werden.

Weitere Angaben

(Die Daten der relevanten Bestandteile wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten 

entnommen.)
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